
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Bildungsveranstaltungen in der Jugendarbeit und zum Ausgleich von 

Verdienstausfällen 
 

Erl. d. MS v tt.mm.2020– 306-31 51720/1- 
– VORIS 21133 – 

 
Bezug:  Erl. v. 29.03.2016 (Nds. MBl. S. 405) 
  – VORIS 21133 – 

 
 

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 27.11 .2020 wie folgt geändert: 
 
Nr. 6.2. erhält folgende Fassung: 
Bewilligungsbehörde ist das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und 
Familie (LS), Domhof 1, 31134 Hildesheim 
 
In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2020“ durch das Datum „31. 12. 2022“ ersetzt. 
 
 
An das 
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
 
Nachrichtlich: 
An die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
Katholisches Büro Niedersachsen  
Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Sportjugend Niedersachsen 
Landesbeirat für Jugendarbeit , c/o Landesjugendring Niedersachsen e.V. 
Landesjugendhilfeausschuss, Landesjugendamt Niedersachsen  
Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen 
Jugendverbände, die auf Landesebene als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt 
sind 


